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ie Kaiserliche Universität zu Dorpat errichtet 
zur Beschützung ihrer Gebäude vor den Folgen 
der Feuersbrünste folgende Lösch - Anstalten, und 
bestimmt die dazu nöchigen Anordnungen zu ihrem 
Gebrauche, mit der Erklärung, daß sie in jedem 
Falle bereit ist, diese Anstalten und das dazu gehö? 
rige Personal zum Besten der in Feuersgefahr 
befindlichen Häuser der hiesigen Einwohner sogleich 
in Thätigkeit zu setzen, so wie sie die Erwiederung 
von Seiten der städtischen Löschanstalten, dem Ver-
sprechen eines Hochedlen Raths zufolge, erwartet. 

Zur Verhütung der Unordnung und der Colli-
sionen wird zur Basis angenommen, daß bei einem 
Brande in einem UniversitatS * Gebäude die Hülfe 
die von der Stadt kommt, unter der Direction der 
Universität für den Augenblick der Gefahr steht, 
und bei einem Brande in der Stadt, die Hülfe, 
die von der Universität kommt, unter der Diremon 
der Stadt steht. 



E r s t e s  C a p i t e l .  

Von den Lösch -  Ansta l ten selbst  und 
dem zu ihrem Gebrauche er forder-

l iehen Personal» 

§. i. 

DaS beständige Etat der Löschgeräthschaften 
besteht in folgenden Stücken: 

Z a h l  d e r  S t ü c k e .  
1) große Wasserkufen (mit 2 Schöpfeimern) 5. 
2) Wassereiniet - ^ - so. 
3) Löschtücher, 1 zu 3 Personen, 1 

und 4 zu 2 Personen | , 
4) Löschwische 

zu 12 bis 15 Fuß Länge 8*) 
zu 10 Fuß Länge * io# ) 

zu 8 Fuß Länge - 20/ # 

w 6 Fuß Länge - 12*) 
kleine Gießkannen * - a  10. 

6) Leiter von verschiedener Größe, jede mit 
2 Stützen, welche frei stehen 9  7. 

7) kleinere Leiter ohne Stützen - $ 10, 
8, große Haken zum Einreißen - m  2. 
9) kleinere dito 9  * * B 9# 
10) Wippstangen * e  * - 10. 
11) Zieh - Pickel mit Stricken - ä? 10, 
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Zahl der Stucke. 
12) gewöhnliche Beile - - - 4 
13) Laternen * # t * * 6 
14) Bund Stroh t t * 9 IT 
is) Krummhölzer * t $ * 6 
16) Karmsen Salz, jede zu 12 - 18 
17) große Trommeln - * - 2 
18) Schaufeln von Holz um das Salz um-

zurühren, für jede Wasserkufe eine s. 
' ' > i 

§. 2. 

Da ein großer Theil dieser Gerathschaften 
noch nicht hinlänglich bekannt ist, so folgt hier 
eine ku»-ze Beschreibung derselben. 

1) Die Wasserkufen hängen in 2 Zapfen, 
so daß sie vor - und rückwärts balanciren kön­
nen , um das Wasser beim Fahren nicht zu 
verlieren, und um die letzten Portionen Was-
serS aus denselben in die Eimer eingießen zu 
können. Das Gestell dazu hat Sohlen für 
den Winter und Räder für den Sommer. 
Jede hält 2 s Elmer, und kann durch ein 
Pferd forrgezogen werden. Bei jeder solcher 
Kufe sind zwei hölzerne Schöpfeimer, um sie 
aus einem Flusse bequem füllen zu können. 

2) Die Waffereimer sind nicht um Wasser 
in die Kufen zu bringen, sondern von den 

X 



Kufen dicht an die Brandstelle. Aus ihnen 
I nehmen die Löfchwifche ihr Wasser. Sie 

• sind größer als die gewöhnlichen, von star-
fem Bleche gemacht, mit Oelfarbe angestri-
chen und mit Weidenruthen umflochten. Ein 
Löschwisch kann 10 bis 12 Minuten lang 
mit Wasser aus einem solchen Eimer versehen 
werden. 

3) Die Löschtücher sind große Tücher von 
doppelter Sackleinwand, die man ins Wasser 
(in den Kufen) taucht und so, ganz naß, an 
die brennende Wand oder auf einen brennen-
den Fußboden legt. Sie brauchen nur we-
nige Sekunden anzuliegen, um die ganze 
Stelle, die sie bedecken, zu leschen. Um sie 
bequem forttragen und anlegen zu können, 
haben sie an ihrem obern Saum 2 oder z Lei­
sten (nach der Größe) mit Handgriffen. Die 
größten Löschtücher sind g Fuß breit und 6 
Fuß hoch, (etwa sf Arschin breit und 2-f 
Arschin hoch) haben drei Leisten, und werden 
durch drei Menschen gehandhabt. Die klei-
tiern sind Fuß breit und 6 Fuß hoch, 
(2f Arschin breit 2| Arschin hoch) haben 
2 Leisten, und erfordern nur zwei Personen. 
Der Zweck dieser Löschtücher ist, die größte 
Hitze vorerst zu dampfen, besonders an niedri­
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gen Stellen, damit die Löschwisch - Arbeiter 
an diesen Stellen aushalten können. 

4) Die Lösch wische sind das Hauptwerkzeug 
zum Löschen. Sie bestehen aus einem Besen, 
der mit Lappen von Sackleinwand so umgenas 
het ist, daß das Ganze einem höchstgroben Pin-
fei ahnlich ist. Sie werden an Stielen von 
den angezeigten Langen befestigt, damit man 
in großen und kleinen Räumen damit arbei-
ten könne. Sie werden in den Eimern mit 
Wasser getrankt, und dann auf das brennen-
de Holz gestrichen. Selten braucht man 
dieselbe Stelle zweimal zu überstreichen. 

5) Die kleinen Gießkannen haben die Form 
einer großen Gi.ßkanne, enthalten aber nur 
ein Stof Wasser. Ihr Gebrauch ist, nach­
dem ein Theil des Brandes gelöscht ist, in die 
Spalten zwischen Balken und Brettern, wo 
der Löscbwisch nicht reichen kann, und sich 
noch glimmendes Holz befindet, etwas Was-
ser einzugießen; sie werden sammtlich in ei­
nen Kasten gelegt, um beim Transport nicht 
verloren zu gehen. 

6) Der Nutzen der Leiter bei Feuersbrnn-
sien ist an sich deutlich genug. Aber es ist 
oft nöchig, solche zu haben, welche für sich 
frei stehen können, um hohe Wände, Dek-
ken und Gesimse zu erreichen. 
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7) Die kleinen $ e i t t r  ohne Stutzen sollen 
vorzüglich in Zimmern dienen, um Stellen 
zu erreichen, wo man ohne sie nicht ankom­
men kann, und besonders unter dem Dache, 
um überall auf den Dachstuh! kommen zu 
können. 

8) Die großen Haken haben nichts besonders, 
als daß ihre Krümmung zweckmäßiger als 
gewöhnlich gebildet ist, und daß Stricke an 
denselben befestigt sind, um mehrere Arbeiter 
daran ziehen zu lassen. Sie sind auch mit 
Hebestangen versehen. 

9) Die kleinern Haken haben die gewöhn-
liche Form. 

so) Die Wippstangen sollen die Sparren 
und die gekazten Balken ausheben, und die 
Arbeit der Einreißhaken erleichtern, sie sind 
stark Von Eisen, vorne spitzig nnd nach hin-
ten zu mit einem hohen Absätze versehen, auf 
welchem das Instrument beim Wippen ruhet. 
Verhälmißmaßig lange Stiele sind daran 
befestigt. Sie können auch, besser als das 
Beil, dazu dienen, um Thören zu sprengen, 
entweder durchs aufbrechen oder durch bloßen 
Anstoß. 

n) Die Ziehpickel dienen um Balken und 
Bretter aus dem Brande zu ziehen, theils 
um aufzuräumen, cheils um dte Verbreitung 



9 

des Brandes durch sie zu verhindern. Man 
brauchte bis jetzt die kleinen Haken, aber 
mit wenigem Vortheile. Der Ziehpickel 
hat die Gestalt eines schmalen Beils, ist mit 
fammt seinem Stiele 2 Fuß lang und ganz 
von Eisen» Am Ende des Stiels ist ein 
Ring, an welchem ein i s Fuß langer Strick 
befestigt ist. Um einen Balken damit mid* 
zuziehen, faßt der Mensch das Instrument 
beim Stiele und hält das Ende des Stricks 
in der linken Hand. Er rückt ans Feuer, 
schlägt sein Instrument an, als wollte er 
den Balken spalten, lauft schnell rückwärts 
und zieht dann am Stricke. 

12) Ueber die Beile ist nichts zu sagen, als 
daß sie immer scharf erhalten werden müssen. 
Ihr Gebrauch bei Feuersbrünsten ist bekannt. 

33) dieLaternen sind bei einer nächtlichen Feu­
ersbrunst höchst nöthig. Um sie vor dem zer-
brechen zu schützen, sind sie äußerlich und 
innerlich mit einem Drathgitter versehen, des 
beiderseits um einen Zoll vom Glase absteht, 
äußerlich um vor Stößen zu sichern, innerlich 
um das Licht, wenn es umfallt, vom Glase 
abzuhalten und sein auslöschen zu verhindern. 

14) Das Stroh ist bei Schornsteinbränden zu 
gebrauchen. Es wird demselben ein langer 
Strick beigelegt, um eö durchnäßt langst dem 



Dache an den Schornstein zu bringen, da es 
in den Schornstein eingesteckt, auch nach den 
Umständen durchgezogen wird. 

s) Die Krumm hö lzer werden von obenher kn 
den brennenden Schornstein ^in die Quere ein-
gespannt, so daß sie sinnerhalb ein Kreuz 
bilden. Auf dasselbe werden die nassen 
Strohbunde gesteckt, die sonst durchfallen 
würden, um den Schornstein von obenher zu 
stopfen. UebriaenS kann auch ein Löschtuch 
über den Schornstein ausgebreitet werden, 
um das Verstopfen mit nassem Stroh zu er-
leichtern- Wenn der Zug durch den Schorn-
stein nicht sehr heftig ist, können das Stroh 
und die Krummhölzer entbehrt werden. 

6) Das Salz wird nur im Winter ge-
braucht, um das Wasser vor dem schnellen 
Frieren zu bewahren, und zwar nur wenn 
e6 über io° friert. Für eine unserer Was-
serkufen voll Wasser reichen 12 Salz, 
um bei 2f° Kälte das Gefrieren i s Minu-
fett lang abzuhalten, welches hinlänglich ist, 
da es in den Eimern durch die Heißen Lösch­
wische immer erwärmt wird. Jede Kartuse 
wird in eine volle Wasserkufe hineingewor-
fen, dann das Wasser mit einer bei jeder 
Kufe befindlichen Schaufel umgerührt. 



II 

Die Trommel soll das Signal der Feuers^ 
brunst geben. Sie ist im Brandhause, und 
wird vom Demvogte geröhrt, und zwar verschie-
den, nachdem es in der Universität oder in der 
Stadt brennt. 

§. Z. 

Diese Gerathschaften werden im Universi­
täten - Brandhause auf dem Dome aufbe-
wahrt, unter Aufsicht des Domvegts, der daselbst 
wohnt, und sie im Nothfalle abliefert. Es wer-
den aber nicht alle Exemplare von jeder Art von 
Gerathschaften abgeliefert, sondern es bleiben eini­
ge als Reserve, um, im Falle, es entstünde 
wahrend der angesagten Feuersbrunst eine zweite, 
man nicht ganz von Löschmitteln entblößt sty. 
Folgende Tabelle bestimmt daS Verhältniß, das 
biebei beobachtet worden ist. 
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Kanzer Abm-
V^rratd liefern Reserve 

Wasserkufen 0  • S  3 2 
Wassereimer p  - 5 °  40 I O  

Löschtücher * # - 5 3 2 
Lösch wische # * !- ?o 3° 20 
Gießkannen * 10 8 2 
Leiter mit Stü. Jen # 7 5 2 
Leiter ohne Stützen 6? I O  7 3 
Große Haken - 2 i I  

Kleine Haken • t  9 7 2 
Wippstangen * * I O  7 3 
Ziehpickcl - • * I O  7  3 
Beile # - * 4 3 i 
Laternen * . * 6 5 i 
Bund Stroh 9  if I O  f 
Krummhölzer * S  6 4 2 
Kamifen Salz # t  18 9 . 9 

§. 4* 

Um diese Gerathschaften prompt und mit Ord­
nung abliefern zu können, werden sie alle, wie 
folgt, auf Fuhrwerke aufgeladen, und so aufgela-
den aufbewahrt, daß man nur die Pferde davor 
anzuspannen brauche. 
Nro. i« Eine Wasserkufe mit ihren zwei Schöpft 

eimern und zwei Löschtüchern. 
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Nro. 2. Die 40 Wassereimer imb die 5 Laternen. 
Nro. 3. Eine Wasserkufe mit ihren zwei 

Schöpftimern und dem großen Löschtuche. 
Nro. 4. Die ~o Löschwische, die 2 kleinsten Lei­

ter mit Stutzen und 4 Leiter ohne Stutzen. 
Nro. s. Eine Wasserkufe mit ihren 2 Schöft 

eimern. 
Nro. 6. Die übrigen 3 Leiter mit Stützen, die 

übrigen 3 Leiter ohne Stützen, und ein gro' 
ßer Feuerhaken. 

Nro. 7. Der Kasten mit dem Salze und drei 
hölzernen Schaufeln, 8 Gießtannen, 3 Bei­
len, 7 Ziehvickeln, 7 Wippstangen und 7 

kleinem Feuerhaken. 

Die übrigen Gerathschaften sind gleichfalls 
auf Fuhren gepackt, und jederzeit marschfertig, und 
zwar wie folge: 
Nro. 8. Eine Wasserkufe mit ihren zwei Schöpf-

eimern und eine Laterne. 
Nro. 9. Zehn Wassercimer, 2 Gießkannen, 9 

Kartusen Salz, 2 Leschtücher, 20 Löschwi-
fdbe und Zwei Schaufeln. 

Nro. 10. Eine Wasserkufe mit ihren zwei Schöpf? 
eimern. 

Nro. 11. Zwei Leiter mit Stützen, 3 ohne Stuz^ 
zen, 1 großer Haken, 2 kleine Haken, 3 
Wippstangen, 3 Zichpickel und 1 Beil» 
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Im Solnmer, Frühling tinb Herbst sind die 
Salzkartusen mit den hölzernen Schaufeln von 
den Fuhren abgepackt, da sie nur im Winker zu 
brauchen sind, Dafür werden das Skrol? und die 
Krummhölzer aufgelegt; ist im Sommer ein 
Schornstein^Brand, fo verthule sie der Domvogt 
auf die andern Fuhren im Augenblicke der Ab-
lieferung. 

§« f • 

Zu diesen 7 obigen Fubren sind 7 Pferde 
nöthig. Die Universität hält ihrer beständig 4, 
die übrigen drei muß man von dem Eifer der 
Bürger erwarten. Um diesen Eifer zu beleben 
bezahlt die Universität demjenigen, der das erste 
Pferd bringt i s Rubel; demjenigen, der das 2te 
Pferd bringt 10 Rubel; demjenigen, der das zee 
Pferd bringt s Rubel. Dauert der Brand 
über einen halben Tag, so werden für den 2 ten 
halben Tag 2 Rubel bezahlt. Dafür aber 
müssen Knecht und Pferd zur Disposition des 
Directors der Löschanstalten seyn, so lange der 
Brand dauert. 

§. 6. 

Das zum Gebrauche der Löschgerathschasten 
nöthige Personal cheilt sich in 2 Hauptklaf-
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fett, in das dlrlglrende und in das arbeitende Per­
sonal. 

Das dirigirende Persona! ist folgendes: 
Imo Der Direetor oder Chef. Seine Pflicht 

ist, die Oberanssicht über alle Lösch-Anstalten 
der Universität zn haben, und bei jeder Feu-
eröbrnnst in einem UniversitätS Gebäude oder 
in dem Hanse eines Professors oder Univer­
sitätS - Beamten gegenwärtig zu ftyn, und 
die Maaßregeln zur Löschung des Brandes 
vorzunehmen. Ihm gehorchen ohne Wider-
rede alle diejenigen nicht nur, welche als 
Officianten zu den UniversitätS Feuer. An-
stalten gehören, sondern auch diejenigen, wel-
che freiwillig zu Hüifc eilen. 

IIdo* Der Viee - Director der in der Abwe­
senheit des Direktors dessen Pflichten über-
nimmt, und gleiche Folgsamkeit zu fordern 
hat. 

Diese beiden Chefs werden aus der Zahl der 
Professoren gewählt. 

III"0- Drei Adjutanten des Direktors um 
feine Befehle an verschiedene Stellen des 
Brandes zu bringen oder ihm Nachrichten 
zu holen; der Eine trägt eine Laterne. Die 
3 Adjutanten werden aus der Zahl der Stu-
denken gewählt. 

jVi°. EinBrandmeister, dessen Pflicht es ist, 



das Feuer bis ins Innerste des Brandes, so 
tveit als Vorzudringen möglich ist, zu recog-
nosciren, und gleich darauf dem Direceor zu 
berichten und seine Befehle dann zu vollziehen. 
Sein gewöhnlicher Standpunkt ist zunächst 
an der Brandstelle um die Löschenden anzu-
-leiten, welche auch ihm unbedingt folgen soU 
len. Der Bauconducteur der Universität, 
als solcher der alle Theile der Universitär-Ge, 
bände vollkommen kennt, übernimmt dieses 
Amt. Der Schornsteinfeger liefert einen 
Gesellen, der unter seinem Beftble sieht. 

Vt0- Z w e i  A u f s e h  e r ,  w e l c h e  b e i  d e n  G e - s  
räthschaften, um die Zerstreuung oder Weg-
nähme derselben zu verhindern, stehen; Sie 
theilen sie unter die dazu bestimmten Personen 
aus, und empfangen sie nachher von densel­
ben wieder. Dieses Amt kommt zwei Pe-
dellen zu. 

VIt0- Vier Wächter. Einer ist bei den 
Lösch gerathschaften mit einer Laterne, und 
sieht darauf, daß diejenigen, welche Etwas 
von diesen Gerätschaften bekommen, ohne 
besonders verpflichtete Leute zu ftyn, mit die« 
fen Gerätschaften wirklich nach dem Brande, 
und nicht davon, gehen. Die übrigen wachen 
über die geretteten Sachen, der eine im Hau? 
fe beim Abnehmen, der andere unterwegs, 
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der dritte beim Depot. Sie werden aus der 
Zahl der Studenten erwählt» 

§. 7-

Die Classe der Arbeiter besteht wiederum aus 
zweierlei Personen, aus solchen, die sich dazu ver-
pflichtet f)aben und aus Freiwilligen. 

jmo. Sechs Wasserfuhrer, nämlich bei jeder 
Kufe 2, der eine fährt, der andere geht 
mit. Am Wasser fä-öpfen beide. Soll der 
Anspann gewechselt werden, so helfen beide 
einander. Diese 6 Leute werden aus den 
Domknechten, Wächtern und den Aufwär-
tern der auf dem Dom (Ich befindenden An­
stalten genommen. 

Hd°. Sechs Arbeiter mit den Löschtu-
chern. Sie paaren sich zu zwei und zwei 
für jedes Löschtuch. Diese 6 Arbeiter wer-
den ans der Zahl der Studenten gewählt. 

Ilitio. Drei Laternentrager. Sie verthei-
len sich an den dunkeln Stellen, wo gearbei-
tet wird, um den Arbeitern da, wo es nö. 
rhig ist, zu leuchten. Es sind gleichfalls 
Studenten. 

IVto- Zwei Arbeiter mit dem Beile. 
Diese liefert der UniversitätS - Zimmermann, 
«nd werden sonst bei dem Einrelssen gebraucht. 
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§. 8. 
Demnach besteht die Anzahl des verpflichte--

ten Personals aus 29 Personen, wovon 16 Stu­
denten sind. 

§. 9* 

Die freiwilligen Arbeiter sind vorzüglich die 
Studenten. Bürger oder andere Einwohner wer-
den auch mit Dank angenommen, besonders wenn 
sie mit Feuereimern kommen. Müßige Zuschauer 
werden in zu großer Nahe nicht gelitten. Die 
Universität erwartet, daß ein jeder Student, aus 
Liebe für die Universität, und aus Ergebenheit für 
unfern wohlchäkigen Monarchen, sich befleißigen 
wird, die UniversitätS - Gebäude und die wissen-
schaftlichen Schätze, die sie enthalten, zu schützen; 
so wie auch aus Menschenliebe den nochleidenden 
Bürgern Hülfe zu leisten. Daher wird jedem 
Studenten zur Pflicht gemacht, bei feinem Eintritt 
in die Universität, sich mit einem Löschwisch zu ver* 
sehen, den er bei einem Pedellen um einen sehr 
wohlfeilen Preis (emxi go Kop.) kaufen, und bei 
feinem Abgange von der Universität wieder verkam 
fen, oder einem armen Einwohner schenken oder 
mitnehmen kann. Bei jeder bekannt gewordenen 
Feuersgefahr eilen die Studenten mit ihren Lösch-
wischen und begeben sich unter die Autorität des 

4 
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DirectorS, gl ichviel ob es die UniversitätS - oder 
Skadtö - Feuer - Anstalten sind, welche gebraucht 
werden. Jeder Professor und anderer Universität^# 
Verwandter, welcher männliche Domestiquen bat, 
wird sich nicht weigern, sie, so wie seine äugen, 
blickliche Verhältnisse es erlauben, zum Löschen zu 
schicken 

Jeder Professor, welcher über eine specielle 
Anstalt der Universität die Direktion fuhrt, begiebt 
sich bei einer ausgebrochenen Feuersbrunst in der 
Universität mit seinen Gehülfen dahin, um daselbst 
Ordnung in feiner Anstalt zu halten, UcbrigenS 

befaßt er sich mit dem Leschen nicht, welches dem 
Director der Löschanstalten ausschließlich zukommt. 
Auch veranstaltet jener keine Räumung, als nach 
genommener Abrede mit diesem. Bei diesem Aus-
räumen sind alle Direktoren der nicht gefährdeten 
Anstalten mit ihren Untergebenen behülflich Der 
Br. nd - Chef beordert dazu gleichfalls eine Anzahl 
Studenten. 

Z w e i t e s  C  a  p  i  t  e  l .  

Von dem Ver fahren bei  dem Löschen.  

§. 10. 
Die Hauptrequisttionen zu guten Feuer - An-

stalten sind: i) daß die dazu nöthigen Geräche 
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schaffen eknfach und leicht zu handhaben feyn. 
2) Daß sie so wenig Wasser erfordern, als mög­
lich. 3) Daß bei dem Gebrauche derselben die größte 
Ordnung herrsche. Für die beiden ersten Erfor-
demisse ist im Ersten Capitel gehörig aeforgt wor-
den. Für die Bewerkstelligung des Löschens selbst 
mit der möglich größten Ordnung, enthalt dieses 
Capitel die Vorschriften. Wenn es überhaupt 
wahr ist, daß die Ordnung jedes Geschäft beför-
dert, so ist es vom Löschen eines Brandes ganz 
vorzüglich wahr. Hier, wo Viele zugleich in 
einem engen Kreise arbeiten, wo die Menschen in 
einem gewissen leidenschaftlichen Zustande sich befin-
den, derAnqst, der Theilnahme, des Eifers; hier, 
wo die Arbeit nicht vorher abgemessen und Hand# 
we ksmäßig erlernt werden kann, sondern bei jedem 
besonder» Falle und auf der Stelle bestimmt wird, 
kann nur strenge Ordnung den Erfolg sichern. 
Das Feuerlöschen ohne Ordnung gleicht einem An-
griffe einer barbarifcken Horde; das Feuerlöfchen 
mit Ordnung und Besonnenheit hingegen gleicht 
dem Angriffe einer wobl djsciplimrten Armee. 
D^s sicherste Mittel, Ordnung zu halten, besteht 
nur in zwei Punkten, welche nicht genug empfohlen 
werden können, ncmlich pünktliche, ja blinde, Be­
folgung der Befehle des Chefs, er mag sie selbst oder 
durch seine Adjutanten ercheilen, und Mäßigung deS 
Eifers während der Arbeit. In Betreff des letzten 
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Punktes uberzeuge man sich ja, daß einige Secunden 
mehr oder weniger dem Feuer keinen merklichen Vor-
theil gewahren, dagegen aber in einigen Strunden 
eine Unordnung geschehen kann, zu deren Abhelfung 
vielleicht eine Viertelstunde erfordert wird. Ukberhaupt 
ists unvernunftig, sich die Macht des Feuers so im« 
umschrankt zu denken, und schädlich seine Phantasie 
durch diese Idee zu stark aufzureihen. Wenn die ge-
hörigen Mittel da sind, muß das Feuer ibnen weichen; 
Der fürchterlichste Sturm in der Luft und im Mee-
re kann einem wohs eingerichteten Schiffe nichts 
anhaben; nur die verborgenen Klippen zertrümmern 
es. Die Klippen der Feuer - Anstalten sind — 
Unbesonnenheit, Leidenschaft, unmäßiger Eifer. 
Endlich muß Stille herrschen, und wird auch Herr, 
fchen, wenn man den Eifer zu mäßigen sich be-
müht. Alks Schreien und Rufen hat die schäd­
liche Folge, daß die Befehle des Ehefs, nemlich 
das was gehört werden soll, nicht gehört werden« 

§ Ii. 

Es ist eine immer noch unentschiedene Frage 
gewesen, ob man zuerst das Bewegliche retten oder 
das Unbewegliche löschen soll. Beides Zugleich 
scheint das Beste. Aber selten kann beides zugleich 
verrichtet werden aus Mangel an Menschen oder 
Raum. Sind die Ansialten hinlänglich, so mit 
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scheidet die gesunde Vernunft fnr das Loschen vor 
dem Retten Die Zeit, die auf8 Retten verwandt 
wird, giebt dem Feuer Gelegenheit sich auSzubrei-
ten, und macht nun doppelte ; nd dreifache Anstren­
gung, n'cht nur zu löschen, sondern auch zu retten, 
nothwendig. Die Rettung der Menschen ist hier 
nicht gemeint, sie muß vor Alleni geben. Ist 
aber die Rettung der Suci-en mö lick), ohne Hindere 
niß fürs Löjchen, oder durch Umstände nochwendig 
geworden, welches der Chef entscheiden muß, so 
muß auch dieses Geschäft mit Ordnung geschehen. 
Der Chef csmmandirt die dazu erforderlichen Per-
sonen, stellt die Wächter aus und bestimmt den 
Sammelplatz für das Gerettete. 

§. 12. 

Das Einreisten wird als das sicherste Mittel 
zur Hemmung einer Feuersbrunst angesehen, und 
mit Recht: denn dadurch daß man das Augegriffe-
m der Zerstörung des Feuers Preis giebt, um diese 
von dem übrigen Gebäude, oder von' andern Ge-
bänden abzuhalten, wird die Ausbreitung des Feuers 
gehemmt, und das, was stehen geblieben, gerettet. 
Das Einrissen ist also eigentlich ein Rettungs-
Mittel und muß als solches betrachtet werden, 
jedoch ists nur deswegen ein RettungSmittel, weil 

die gewöhnlichen Löjchanstalten meistens unzulang-
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lich sind; denn die Spritzen löschen schlecht, weil der 
Strahl nicht überall gleich trifft, und treffen kann, 
wo er sollte. Sie löschen mit vielem Aufwände 
an Wasser, der oft, besonders in harten Wintern, 
nicht gehörig bestritten werden kann. Der Lösch-
wisch hingegen braucht nur den fünfhundertsten 
Theil Wassers, im Verhaltniß der Spritzen und 
reicht überall Hin; denn der Mensch kann überall 
dahin wo Feuer brennt. Vor der Hitze schützen 
die Löschtücher, welche dort angewandt werden, wo 
sie anfangs unerträglich ist. Da das Einreissen 
nur dann indicirt ist, wann die Löschmittel unzu-
reichend sind, um das Feuer zu dämmen, so muß 
man das Einreissen auch nux dann vornehmen. 
Der Director muß' beurtheilen, wenn dieser Falk 
eintritt, den Anfang aber damit zeitig machen las­
sen, lim fertig zu werden, wenn das Feuer dasje­
nige ergriffen haben wird, was man feiner Gewalt 
überläßt. 

§ 13* 

Sobald ein Brand ausgebrochen ist, muß es 
dem Director gemeldet werden. Die Universität 
fetzt eine Belohnung von 10 Rubeln für denjeni­
gen aus, der diese Meldung zuerst thut. Wer 
dem Domvogte es zuerst meldet, erhält dafür f 
Rubel. Wer aber von den UniversitätS-Offician-
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ten, besonders einer derer, welchen die Aufsicht 
über ein Gebäude anvertraut ist, einen Brand auch 
noch fo kurze Zeit verheimlicht, wird von der Uni-
versität als ein Criminal - Verbrecher verfolgt. 
Dagegen verspricht die Universität denenjenigen 
Verzeihung, durch deren Nachläßigkeit ein solches 
Unglück entstanden ist, wenn er solches sogleich an­
zeigt, und keine boshafte Absicht dabei statt ge-
funden hat. 

§> 14* 

Sobald der Domvogt die Nachricht eines 
Brandes erhalten, nimmt er die Trommel und 
rührt sie auf den höchsten Stellen des DomwalleS 
gegen die Stadt, bis er sieht, daß man nach dem 
Brandhause eilt, wo er dann die Gerathschaften 
den Fuhrleuten übergiebt. Der Direktor begiebt 
sich sogleich nach dem brennenden Gebäude, erwar­
tet dort die Löschenden und die Gerätschaften, und 
untersucht unterdessen mit dem Feuerspäher den 
Brand. Die Adjutanten, die Aufseher und alle 
übrigen verpflichteten Personen begeben sich gleich-
falls dahin. Die nicht verpflichteten Studirendea 
kommen mit ihren Löschwischen. 

§• * 5* 
Sobald die Gerathschaften an Ort und Stelle 

angekommen sind, werden die Wasserkufen entweder 
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SN den Fsuß oder an den nächsten Brunnen ge-
fährt, um gefüllt nach der Brandstelle gebracht zu 
werden; sobald fie ausgeleert find, wird das Fül-
len wiederholt. Ist der Brand auf dem Dom, fo 
wetden sie gleich an dem dortigen Brunnen gefüllt. 
Ist der Brand im großen Gebäude, so wird die 
erste unten gefüllt, die zweite aber gleich oben, die 
übrigen Gerätschaften werden gleich losgebunden, 
um zu rechter Zeit vertheilt zu werden. 

§. 16. 

Ist der Brand in einem Schornstein, so wird 
sogleich von allen Feuerstellen, die in denselben füh-
ren ein Schmauchfeuer mit nassem Stroh gemacht. 
Zugleich kietrert der Schornsteinfeger auf das Dach 
mit dem langen Stricke in der Hand nach dem 
äußern Schornstein, die Krummhölzer und nassen 
Strohbünde werden ihm mittelst dieses Stricks ge-
reicht, womit er die oberste Oeffnung des Schorn-
steinö verstopft. Bei denenjenigen Schornsteinen, 
die Schieber haben (welches bei allen UniversitätS, 

Gebäuden der Fall ist) ist diese letzte Arbeit unnö-
thig; man schließt den Schieber zu. 

§• >7-

Ist das Haus selbst in Brand, so geht das 
Löschen auf folgende Art zu. Der Director theilt 
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die freiwilligen Arbeiter, wie sie kommen in zwei 
gleiche Partien, die Löschwischarbeiker und die Wasser-
träger; diese legen ihre Losch wische beim Depot ab, 
und nehmen Eimer dafür. Die Löschtücher wer-
den ins Wasser getaucht, und schnell an die bren­
nenden Stellen, (sie mögen Wände oder Dielen 
feyn) wo man damit ankommen kann, angelegt. 
Sind sie durch den Gebrauch getrocknet, so be* 
feuchtet man sie wieder mittelst der Löschwische, und 
mit dem Wasser eines Eimers der zweiten Abthei-
lung der Wasserträger. Gleich hinter den Lösch-
tüchern rücken Löschwisch - Arbeiter mit den 
gleich anfangs in den Kufen naßgemachten Lösch-
wischen nach. Ihnen folgen die Wasserträger mit 
den vollen Wassereimern, halb so viel an der Zahl 
als Löschwisch- Arbeiter, weil zwei Lefchwischarbei-
ter zugleich auö einem Eimer schöpfen. Diefer 
ersten Abtheilung Wasserträger folgt bald darauf 
eine zweite Abtheilung, um den Löfchwifch- Arbeitern 
das Wasser zu liefern, unterdessen die erste Abthei-
lung ihre Eimer wieder füllt. So lange die er-
sien Eimer noch nicht leer sind, bleibt die zweite 
Abcheilung ruhig in einer kleinen Entfernung stehen, 
und nimmt die Stelle der ersten Abtheilung nur 
dann ein, wann diese abzieht, und so ab-
wechselnd. Die Löschwisch - Arbeiter folgen den 
Löschtüchern, welche ihnen den Weg bahnen, wo 
die Hitze den Zutritt sonst nicht erlauben wurde. 
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Ws aber ohne Löschtücher gearbeitet werden kann, 
geschieht es. Jedoch müssen Himer jedem Boschs 
tnche wenigstens 2 Löschwischarbeiker folgen, liin 
die Stellen, welche sich wieder entzünden möchten, 
nach zu löschen. Die Uebrigen löschen die benach--
barten Stellen. Die Eimerträger rücken mit den 
vollen Eimern immer nach. Kann der Brand 
von zwei Seiken begangen werden, so theilt der 
Direetor die Löschenden in zwei Abtheilungen, die 
Eine über den Wind, die andere unter dem Winde. 
Jene um dem weiteren Vordringen des Feuers bloS 

Einhalt zu thun; diese um zu löschen. Daher 
werden meistens jene mit zwei Löschtüchern versehen, 
um die Arbeiter vor der Hitze Zu schützen. 

§- 18-

Brennt ein hölzernes Haus von innen und 
von aussen, so muß der größte Theil der Arbeiter 
auf den äußern Brand verwandt werden. Um zu 
den höhern Stellen zu kommen, welche man miß 

dem Löschwische von der Erde nicht erreichen kann,' 
werden die Leiter mit den Stützen angelegt, miü 
den Stützen gegen das Haus. Zu diesem und an-
dern Geschäften werden diejenigen Arbeiter ge-
braucht, welche nicht mit dem Löschen selbst be­
schäftigt sind. Auf diese Leiter steigen die 
Löschwisch - Arbeiter und löschen, indem die Was--
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(erfraget ihnen die E'mer an eine Bequeme 
Stelle setzen. So kann auch ein fc&izernee Dach 
(welches gewöhnlich nur auf Hausern von einem 
Stockwerke angetroffen wird) leicht erreicht wer* 
den. Solche Dacher mnß man übrigens ge-
meim'glich einreissen. 

§. 19. 

Ist das Feuer im Dache, und das Dach mit 
Dachpfannen oder Eisen gedeckt, so wird zuerst für 
die Hinaufsckaffung des Wassers durch mehrere Ab, 
theilungen von Wasserträgern gesorgt. Hier müs-
sen die Löschwifch- Arbeiter alles thun. Die Lösch-
tucher gehen zwar auch dahin, aber mehr nur an 
den heissesten Stellen die Löschwisch - Arbeiter zu 
beschirmen, als unmittelbar zu löschen. Auch hier 
werden Eifer und Besonnenheit alle Schw erigkei-
ten überwinden. Um an allen, auch den höchsten 
Stellen leicht beizukommen, ist in allen Unit>erjt> 
tätSgebauden auf den Kehlbalken eine Diele gelegt 
worden, welche den dritten Theil der Breite des 
Daches in dieser Höhe einnimmt. 

§. 20. 

Um das Wasser in den obern Stockwerken 
zu sammeln, ist folgende Einrichtung in den Uni-
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versitäts - Gebäuden getroffen worden: Im zweiten 
und dritten Stockwerke und unter dem Dache sind 
große feststehende Kufen, jede 20 Eimer enthaltend, 
gestellt, in welchen man einen immer vorhandenen 
Vorrach von Wasser sammelt. So lange es nicht 
friert, werden sie das ganze Jahr hindurch voll 
und zugedeckt im Vorhausi erhalten, und das Was-
ser in denselben alle 14 Tage erneuert. Sobald 
aber der Frost kommt, und so lange er dauert, 
wird j-de in ein Zimmer gebracht, und dort voll er-
halten. Um jedoch die Faulniß des Wassers zu 
verhindern, wird jede Kufe, so oft das Wasser er-
ueuert wird, mit 10 ife gutem ungelöschtem Kalk 
vermischt, und taglich einmal umgerührt. Unter 
dem Dache bleiben die Kufen im Winter leer. . Bei 
entstandener Feuersbrunst theilt der Director die 
Wasserträger in 3 Abteilungen; die erste Abthei-
lung trägt ihre Eimer voll Wasser gleich unmittel-
teibar nach der Brandstelle b*n, damit sogleich ge­
löscht werde; die Meile Abtheilung geht gleichfalls 
auf ihren §. 17. angewiesenen Posten. Die dritte 
Abtheilung bringt Wasser in die Kufen. Zu die-
ser Absicht wird sie auf den Ruheplätzen der 
Treppen vertheilt, so daß jeder nur eine Treppe 
hoch auf. und abzusteigen habe. Jeder reicht dem 
über ihm stehenden seinen vollen Eimer, und em-
pfangt den leeren von ihm wieder. Auch hier muß 
keine Uebereilung statt finden; keiner darf hinauf 
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oder hinabsteigen > obne femen vollen öber leeren 
Eimer er' alten Zu haben. Man sey versichert, daß 
trenn auf jeder Treppe drei Wasserträger sich besinn 
den, alles nöthige Waffer zu jeder beliebigen Höhe 
imb in hinreichender Menge, besonders so viel als 
überhaupt herbeigefchaft wird, ohne große Anstren­
gung hinauf gebracht werden kann. In den mei­
sten Fällen wird man an dem in den Kufen schon 
Vorräthigen Wasser, genug haben. 

§. 21. 

Außer den Wasseifufett hat jedes Um'versitatS-
Gebaude eine verhaltNißmaßige Anzahl von Wasser-
eimern und Löschwischen, um eine entstehende Feu--
ersbmnst gleich in ihrem Ursprünge, wo möglich, 
Zu dämpfen, welches jedoch nicht verhindern soll, 
daß der Dücctor und der Domvogt sogleich davon 
benachrichtigt werden. 

§. 22. 

Sobald man die Feuersbruns! im Ganzen ge# 
dampft hat, besichtigt der Brandmeister alle bran­
dige Stellen, und läßt, in jeder Spalte, wo sich 
noch glimmendes Feuer oder die Spur davon zeigt, 
mit den kleinen Gießkannen Wasser eingießen, un-
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terdessen die Löfcbwisch - Arbeiter den Rest des lo-
bernden Feuers löschen, und fährt damit fort, big 
er alle Theile deö Brandes aufs sorgfältigste unter# 

sucht hat. 

§• 2Z. 
Ist diese Arbeit vollends geschehen, so wird 

der Rückzug angeordnet. Zuerst werden die geret-
teten Effecten dem Eigemhümer vom Dlreckor über-
geben. Dann giebt jeder Arbeiter dasjenige Werk-
zeug, das er empfangen hat, an die Aufseher ab, 
welche für das Wiederaufpacken auf die Fuhren 
fernen, und dagegen den Studenten ihre Löfchwi-
sche, welche sie, um Waffer zu tragen, abgelegt 
hatten, zurückgeben. Dann werden die mit den 
Gerätschaften bepackten Fuhren durch die. Aufsei 
her und Wächter nach dem Dome eScortirt, und 
dem Domvogt übergeben, welcher auf der Stelle 
sie der Zahl nach revidirt, und einem der Aufseher 
einen Schein über das Empfangene ausstellt, wel-
cher Schein dem Direeror gebracht wird. Her-
nach revidirt der Direcwr das Ganze, und ver-
ordnet die nöthigen Reparaturen und die Au Strocks 
nung der Löschlücher und Löschwische. 

§» 24. 

Endlich wird bei der Brandstelle eine Wache 
Von 2 Mann mit zwei vollen Wassereimern, 
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zwei Löschtnchern und einer Gießkanne zurückge-
lassen, welche unter gehöriger Ablösung, darüber 
wacht, daß kein Feuer mehr aus einzelnen, viel-
leicht vernachläßigten, Stellen ausbreche. Diese 
Wache bleibt daselbst 24 Stunden. Zuletzt be­
sichtigt der Dkrector in Begleitung des Brand» 
Meisters die Brandstelle und entlaßt die Wache, 
welche obige 5 Gerätschaften dem Domvogte 
bringt. 

§< 2 s. 

Jeder abgehende Student, der zu dem ver-
pflichteten Personal gehörte, meldet dem Direetor 
feinen Abgang, damit dessen Stelle sogleich wieder 
besetzt werde. 


